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1 Allgemeines 

Der Betreiber hat, soweit er mit wassergefährdenden Stoffen umgeht, sie lagert, abfüllt 

oder umschlägt, folgende Gesetzte, Verordnungen und Merkblätter in der jeweils gültigen 

Fassung zu beachten und anzuwenden. 

 Wasserhaushaltsgesetz (insb. § 62, § 5, § 45 Abs. 3 WHG) 

 Landeswassergesetz (insb. § 20, § 118 Abs. 2 LWaG) 

 Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (AwSV) 

 Hafenverordnung (HafVO M-V) 

Durch den Einsatz der Klappbrücke kann im unwahrscheinlichen Fall einer Havarie oder 

durch Leckagen, Verschütten, aber auch durch den Betrieb lokal eine begrenzte Menge an 

Ölen sowie Treib- und Schmierstoffen freigesetzt werden. 

Der vorliegende Havarieplan regelt das Vorgehen bei Unfällen mit wassergefährdenden 

Stoffen während dem bestimmungsgemäßen Betrieb der Warnowbrücke Rostock. 

Bei Havarien und Unfällen mit Austritt/ Freisetzung wassergefährdender Stoffe sind durch 

den Betreiber unverzüglich geeignete Sofort-/ Gegenmaßnahmen entsprechend den 

gesetzlichen Regelungen zu treffen, die ein weiteres Austreten verhindern und damit 

nachteilige Veränderungen der Eigenschaften von Gewässern mindern. 

Bei sämtlichen Unfällen mit wassergefährdenden Stoffen, bei denen Gegenmaßnahmen 

durch Personal getroffen werden, sind diese so zu gestalten, dass eine Gefährdung des 

Personals ausgeschlossen wird. 

 

2 Begriffsbestimmung 

2.1 Wassergefährdende Stoffe 

Wassergefährdende Stoffe sind gem. § 62 Abs. 3 WHG feste, flüssige und gasförmige 

Stoffe, die geeignet sind, dauernd oder in einem nicht nur unerheblichen Ausmaß 

nachteilige Veränderungen der Wasserbeschaffenheit herbeizuführen. Hierzu zählen 

insbesondere Betriebsstoffe, flüssige Brennstoffe, Säuren, Laugen, Desinfektions- und 

Reinigungsmittel sowie flüssige Abfälle. 

Wassergefährdende Stoffe werden in drei Wassergefährdungsklassen (WGK) eingeteilt:  

 

WGK 1: schwach wassergefährdend, z. B. Schwefelsäure, Aceton 

WGK 2: wassergefährdend, z. B. Diesel, Heizöl, Ammoniak 

WGK 3: stark wassergefährdend, z. B. Altöl, Benzin, Quecksilber 
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Auf der Anlage vorhandene Gefahrstoffe sind zu prüfen:   

 Auflistung der Gefahrstoffe  

 Bezeichnung der Gefahrstoffe 

 Vorschriftsmäßige Lagerung 

 Schutzmaßnahmen getroffen 

Für den Umgang mit Gefahrstoffen gelten die Gefahrstoffverordnung (GefStoffV), die 

technischen Regeln für Gefahrstoffe (TRGS) und die Deutsche Gesetzliche 

Unfallversicherung (DGUV)-Information 213-080 Arbeitsschutzmaßnahmen bei Tätigkeiten 

mit Gefahrstoffen (Merkblatt M 053 der Reihe Gefahrstoffe).  

Für Lagerung, Handhabung und Verwendung von Betriebsmitteln (Gefahrstoffe) gelten die 

Sicherheitsdatenblätter (Material Safety Data Sheets – MSDS), die zu jeder Zeit verfügbar 

und zugänglich sein müssen. Die darin gegebenen Vorgaben sind im Einzelnen in 

Betriebsanweisungen zu beschreiben und umzusetzen. 

 

2.2 Unfall 

Als Unfall mit wassergefährdenden Stoffen gilt das bestimmungswidrige Austreten, 

Auslaufen, Verschütten oder unkontrollierte Entweichen eines wassergefährdenden 

Stoffes in den Untergrund, in ein Gewässer oder in eine Abwasser- oder 

Wasserversorgungsanlage (nachfolgend Kanalnetz), sofern die eine schädliche 

Bodenveränderung und/ oder eine Verunreinigung eines Gewässers und/ oder eine 

Verunreinigung eines Kanalnetzes zur Folge hat oder haben könnte. 

Zu den Unfällen zählen z. B. Leckagen, Betriebsstörungen oder Vermutung bzw. 

Entdeckung einer Undichtigkeit an einer technischen Anlage u. a. aufgrund technischer 

Mängel, Materialermüdung oder Korrosion. 

Bei Unfällen mit wassergefährdenden Stoffen sind grundsätzlich neben der 

Wassergefährdungsklasse insbesondere Menge und betroffene Umweltmedien (z. B. 

Gewässer oder Boden) sowie sonstige örtliche Verhältnisse maßgebend. 

Das Eindringen, auch in geringen Mengen, wassergefährdender Stoffe in ein Gewässer/ 

eines Kanalnetzes, die nicht mit sofort verfügbaren einfachen Mitteln vollständig 

aufzunehmen sind, stellt immer einen Unfall mit wassergefährdenden Stoffen dar.  

 

2.3 Vorfall 

Als Vorfall mit wassergefährdenden Stoffen gilt das Austreten kleinerer Mengen 

wassergefährdender Stoffe (z. B. auslaufende Betriebsstoffe im ml-Bereich, Tropfverluste), 

deren Aufnahme mit sofort vor Ort verfügbaren Mitteln vollständig möglich und eine 

Schädigung der Umwelt somit ausgeschlossen ist. Auch Tropfverluste in Gewässer, z. B. 
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in einen Hafenbereich, die sofort vollständig aufgenommen werden können, gelten als 

Vorfall. 

 

3 Gefahrenvermeidung/ -minimierung 

3.1 Betrieb 

Nachfolgend werden die relevanten Anlagen grob dargestellt. 

 

Betriebsraum 

 

Maschinentechnik  Hydraulikanlage 

 

Steuerung/ Überwachung Steuerung, DFÜ, Überwachung 

 

Elektroversorgung Anschluss-/ Schaltschrank 

 

Hydraulikleitungen 

  Leitungen (fest) 

 Schläuche (flexibel) 

 

Antrieb  

 Hydraulikzylinder 

 

 

Weitergehende Wartungs- und Reparaturmaßnahmen sind nicht Bestandteil des 

Havarieplanes und bedürfen einer anlassbezogenen Betrachtung. 

 

3.2 Allgemein 

Maschinentechnik 

Alle Anlagen/ Geräte sind mit Hydrauliköl mindestens WGK 1 zu betreiben. Als 

Hydraulikflüssigkeit wird ein biologisch schnell abbaubares Hydrauliköl, mit nach AwVS als 

„allgemein wassergefährdend“ eingestufter Stoff, vorgesehen. 

Die gesamte technische Anlage (Maschinentechnik, Stromversorgung, Steuerung und 

DFÜ) wird über zu bindende Dienstleister regelmäßig, gemäß aufzustellenden Plan, 

gewartet. Darüber hinaus werden die Schlauchleitungen der Hydraulikanlage regelmäßig 

(jährlich) geprüft. 
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Hochwasser 

Die gesamte technische Anlage befindet sich außerhalb (oberhalb) des 

Hochwassereinflusses der Warnow.  

Die Stromzuführung ist entsprechend hochwassersicher auszuführen. 

Die witterungsbedingten Nutzungsbedingungen für die Brücke und die seeseitige Querung 

sind gesondert zu definieren und festzulegen. 

 

3.3 Gefahrenvermeidungsmaßnahmen 

 
 
Gefahrenquelle     Maßnahme zur Gefahrenvermeidung 
 
 
Leckage Hydrauliksystem       

      Wanne unter Hydraulikaggregat   
        

Leckagesonde in der Ölwanne zur 
Alarmierung bei Ölleckagen 
 
Dimensionierung der Rohrleitungssystems 
mit erhöhten Sicherheitsfaktoren nach DIN 
19704-1 
 
Elektrische Rohrbruchüberwachung für das 
Leitungssystem mit Abschaltung bei 
Druckabfall 
 
Lieferung der Rohrleitungen mit 
Prüfzeugnis 3.2 nach EN 10204 
 
Verwendung von Niro-Rohrleitungen und 

 -Armaturen 
 
Alle Schweißnähte des 
Rohrleitungssystems mit 100% 
Durchstrahlungsprüfung 
 
Überwachung – Abschaltung bei 
Druckverlust  
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4 Vorgehensweise beim Austreten von wassergefährdenden Stoffen 

4.1 Allgemeiner Ablauf 

Allgemein gilt folgender Ablauf: 

 

 Einleiten von Sofortmaßnahmen zur Unmittelbaren Gefahrenabwehr 

 Einleiten von weiteren Maßnahmen zur Schadensbegrenzung durch Feuerwehr/ 

Polizeidienststelle in Abhängigkeit vom Schadensereignis 

 Meldung an die Zuständigen Stellen - Meldeschema 

 Aufnahme des Unfalls 

 ggf. informieren der zuständigen Umweltbehörden 

 Einleiten von Folgemaßnahmen zur Schadensbeseitigung 

 Erstellen eines Unfallberichtes 

 

4.2 Maßnahmen 

Grundsätzlich sind durch den Unfallverursacher/ die erste Person am Unfallort mit allen 

verfügbaren Kräften und Mitteln Sofortmaßnahmen zur Ersten Hilfe und Gefahrenabwehr 

zu ergreifen. Mögliche Sofortmaßnahmen sind in Anlage 1 aufgelistet. 

 

Weitere Maßnahmen zur Schadensbegrenzung (weiteres Austreten und Ausbreiten von 

Schadstoffen verhindern) sowie Schutzmaßnahmen und Vorkehrungen gegen akute 

Gefahren (Brand, Explosion, Vergiftungen, Verätzungen, Gewässerschäden) werden 

durch die Feuerwehr ergriffen. Mögliche weitere Maßnahmen sind in der Anlage 1 

aufgelistet. 

 

Folgemaßnahmen schließen sich den weiteren Maßnahmen an. Sie zielen insbesondere 

auf das Wiederherstellen des früheren Zustands vor dem Unfall einschließlich Entsorgung 

der entstandenen Abfälle sowie auf die Behebung eventuell eingetretener 

Schadenserweiterungen (wie z. B. eine Verunreinigung des Grundwassers über den 

Boden eingedrungenes Mineralöl). Mögliche Folgemaßnahmen sind in der Anlage 1 

aufgelistet. 

Folgemaßnahmen sind kein Bestandteil des Havarieplanes.    
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5 Meldungen 

 

Unfälle mit wassergefährdenden Stoffen sind grundsätzlich meldepflichtig. 

Ausnahme: Die Stoffe sind nur auf einer befestigten Fläche ausgetreten und können mit 

vor Ort sofort zur Verfügung stehenden Mitteln vollständig und ohne Schädigung der 

Umwelt aufgenommen werden. 

 

Vorfälle mit wassergefährdenden Stoffen sind grundsätzlich dem Baulastträger zu 

melden. 

 

5.1 Meldeinhalt 

Die Meldung hat folgenden Inhalt: 

 

 Name, Vorname des Meldenden 

 Erreichbarkeit des Meldenden (Rufnummer und/ oder Anschrift des Meldenden) 

 Ereigniszeit 

 Schadensstelle (genaue Ortsbezeichnung) 

 Schadensursache (Betriebsunfall, Verkehrsunfall, undichte Behälter, Einleiten) 

 Unfallhergang 

 Art und Menge der ausgetretenen, möglicherweise wassergefährdenden Stoffe 

(soweit bekannt); hilfreich sind Informationen zur Art, Gefährlichkeit und 

Eigenschaften des Stoffes, Sicherheitsdatenblätter, Lieferdokument, 

Gefahrgutkennzeichnung, sonstige Herstellerinformationen 

 ggf. bisher getroffene Maßnahmen 

 Gibt es Verletzte?  

 Art der Verletzungen 

 

5.2 Dokumentation 

Alle Beobachtungen und Maßnahmen sind mit Angaben zu Datum und Uhrzeit zu 

protokollieren und zu dokumentierten (einschließlich Fotodokumentation). 
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5.3 Meldeschema 

Die jeweiligen Ansprechstellen sind in der Meldekette (Punkt 5.4) zu entnehmen. Die 

Meldungen erfolgen nachfolgendem Schema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Feuerwehr 
       112 

Meldung 

Unfallverursacher / 
erste Person vor Ort 

Polizeidienststelle 
  110 

weitere Meldung 
Tiefbauamt HRO 
(Baulastträger) 

Umweltamt 
(uWB) 

Hafen- und  
Seemannsamt 

WSA-Ostsee 
StALU MM 

(uWB) 

ggf. AN 
(Wartungsfall) 
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5.4 Meldekette 

Wichtige Telefonnummern von Ansprechpartnern und Notrufnummern: 

 

Baulastträger 

Hanse- und Universitätsstadt Rostock 

Tiefbauamt, Brückenbau 

 

Leitung                                                    Fr./ Hr. …………… 

 

 

Sachbearbeiter                                        Fr./ Hr. …………… 

 

 

ggf. Bereitschaft 

 

 

 

Tel.:   0381 381 66… 

Mob.: 0 …………...… 

 

Tel.:   0381 381 66... 

Mob.: 0 …………..… 

 

Mob.: 0 …………..… 
Tabelle: Ansprechpartner Baulastträger 

 

 

Auftragnehmer Wartung (vorbehaltlich Wartungsvertrag) 

Fa. ……………………….. 

Bauleiter                                          Fr./ Hr. …………… 

 

 

ggf. Polier                                         Fr./ Hr. …………… 

 

Tel.:   0 …………… 

Mob.: 0 …………… 

 

Tel.:   0 …………… 

Mob.: 0 …………… 
Tabelle: Ansprechpartner Auftragnehmer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Neubau Warnowbrücke Rostock 
Havariekonzept zum vorsorgenden Gewässerschutz – 
TB 2 bestimmungsgemäßer Betrieb 

Seite 11 von 11 

Notrufnummern 

Polizeidienststelle - Notruf 

Wasserschutzpolizei - Leitstelle 

Feuerwehr - Notruf 

Feuerwehr – Leitstelle 

StALU MM (uWB) 

 während der Dienstzeit 

 Rufbereitschaft 

uWB der Hanse- und Universitätsstadt Rostock 

 während der Dienstzeit 

 Rufbereitschaft 

Hafenbehörde 

 während der Dienstzeit 

 Seefunk 

WSA-Ostsee 

 Revierzentrale Warnemünde 

Tel.:   110 

Tel.:   0381 127 040 

Tel.:   112 

Tel.:   0381 381 37 11 

Tel.:   0385 588 67-442 

-421

Mob.: 0170 454 25 70 

Tel.:   0381 381 73 00 

Mob.: 0171 860 45 42 

Mob.: 0171 860 45 41 

Tel.:   0381 381 8700 

UKW-K10 Ruf „Rostock 

Harbour“ 

Tel.:   0381 206 71 841 
Tabelle: Notrufnummern 
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Anlage 1 Maßnahmenkatalog –  


Mögliche Sofortmaßnahmen, weitere Maßnahmen und 


Folgemaßnahmen 


 


Eine Umsetzung ist im Einzelfall von der jeweiligen Gefahrensituation abhängig. 


 


Sofortmaßnahmen 


 Verletzte und Betroffene im Rahmen der Möglichkeiten retten, Erste Hilfe 


leisten und betreuen 


 Bei Bedarf Anfordern von Unterstützungskräften/ Notruf absetzen (z. B. 


Rettungsdienst, örtlich zuständige Feuerwehr etc.) 


 Unbeteiligte, Anlieger, Nutzer warnen 


 Absperren des Gefahrenbereiches 


 Abstellen des Gefahrstoffaustrittes (z. B. an havariertem Arbeitsschiff, an 


schadhaften Behältern oder Leitungen Leckagen schließen oder mit 


geeigneten Mitteln abdichten)  


 


Weitere Maßnahmen 


 Verletzte und Betroffene retten und medizinisch versorgen, wenn 


notwendig Brandbekämpfung zur Menschenrettung 


 Lagebedingt feststellen der Art und Gefährlichkeit des Stoffes 


(Explosionsgefährlichkeit, Entzündlichkeit, akute Giftigkeit, Ätzwirkungen) 


sofern verfügbar anhand von Sicherheitsdatenblättern, 


Gefahrstoffkennzeichnungen der Verpackungen, etc. 


 Unbeteiligte, Anlieger, Nutzer z. B. von betroffenen Gewässern und Boden 


warnen 


 Eindringen/ Ausbreiten von wassergefährdenden Stoffen im Boden und/ 


oder Gewässern verhindern (geeignete aufsaugende Stoffe wie Ölbinder 


Typ I oder IV mit besonderer Eignung für den Einsatz auf Gewässern in 


Spezialformen (Würsten, Schläuchen), Sand, Kieselgur oder dergleichen auf 


Flüssigkeitsoberfläche streuen/ Auslegen von Ölsperren in Teilbereichen auf 


Gewässern, ggf. Einsatz von Festkörpersperren (geeignete Materialien sind 


dem Sicherheitsdatenblatt, falls vorhanden, zu entnehmen)) 


 Binden, Auffangen oder Umpumpen der wassergefährdenden Stoffe in 


geeignete Auffangeinrichtungen/ Transportbehälter 


 Zeitnahe Aufnahme und ggf. erneutes Auslegen von Aufsaugmaterialien 


 Beweissicherung (z. B. durch Fotodokumentation und/ oder erste 


Probenahme) 
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 Übergabe der Einsatzstelle an den Nutzer oder zuständige Behörden 


 Freigabe der Einsatzstelle durch die zuständige Behörde, wenn keine 


Folgemaßnahmen erforderlich sind 


 


Folgemaßnahmen 


 Entnahme weitere Proben (Wasser-/ Bodenproben)  


 Abpumpen von verunreinigtem Wasser 


 Abschließende Auskofferung und Entsorgung von verunreinigtem Erdreich 


 bei Bedarf gesicherte Zwischenlagerung des Aushubes (z. B. mit 


flüssigkeitsdichter Folienunterlage, Abdeckung und Schutz vor 


Auswaschungen durch Niederschlag) 


 weitere Untersuchungs- und Sanierungsmaßnahmen 


 Entsorgung von Öl- und Chemikalienbindemitteln 


 Überwachung von Gewässern 


 Behebung von technischen und/ oder organisatorischen Missständen, 


die zum Schadensereignis geführt haben 


 Freigabe der Gefahrenstelle nach Abschluss der Folgemaßnahmen 


   


 







